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SPORTVEREINIGUNG


Sportanlage und Geschäftsstelle:
WEISENAU-MAINZ e.V.


Friedrich-Ebert-Str. 18, 55130 Mainz, Telefon: 06131-891807

SVW MAINZ




Bankverbindungen:







Sparkasse Mainz
          Kto.-Nr.: 29520
BLZ: 55050120







Mainzer Volksbank
          Kto.-Nr.: 300300019
BLZ: 55190000







Bankverbindung Tennis: Sparkasse Mainz

            Kto.-Nr.: 20001681   BLZ: 55050120

Fußball (Damen, Herren, Jugend) -  Kegeln - Kinderspielgruppe - Tennis – Tischtennis
AUFNAHMEANTRAG

Hiermit stelle ich den Antrag, ab dem____________________________________________________

in die Sportvereinigung Weisenau – Mainz e.V. – SVW MAINZ – aufgenommen zu werden.

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen

Name,Vorname:____________________________________________________________________

Straße,Hausnummer:________________________________________________________________

PLZ,Wohnort:_________________________________________e-mail:________________________

Geburtsdatum:__________________________

Beruf:________________________________

Telefon:
privat_____________________

dienstlich: ____________________________

Gewünschte Abteilung:_____________________________________________
   aktiv  (    inaktiv  (

Beitrags – Ermäßigung/-Befreiung wegen:_____________________    Schnuppermitglied ja  ( nein  (
(siehe Rückseite)                           gilt eine Saison, Kündigung spätestens am 30.9. (s.  Rückseite § 7), sonst autom. Übergang in
vom-Datum_________________bis-Datum____________________    Vollmitgliedschaft.
__________________________   ____________________________

Ort,Datum


     Unterschrift des Antragstellers

Bei Minderjährigen Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters_________________________________

Ab vollendetem 18. Lebensjahr wird bei aktiver Vollmitgliedschaft die Ableistung von 3 Arbeitsstunden oder eine Abgeltung von 25.-€/ Saison fällig.
EINZUGSERMÄCHTIGUNG

Zu Ihrer und unserer Erleichterung bitten wir Sie, uns eine Einzugsermächtigung zu erteilen.

Ich,______________________________________________________________________________

       Name und Anschrift des Kontoinhabers, wenn nicht Antragsteller

_________________________________________________________________________________

bin damit einverstanden, dass der zu entrichtende Beitrag für die – SVW MAINZ – in der jeweils durch die Mitgliederversammlung beschlossenen Höhe

halbjährlich  (  jährlich  (  von meinem Girokonto__________________________________________

                                                                                                      Institutsname

Kto.-Nr.:_______________________________   BLZ_________________________eingezogen wird.

                 Nur Girokonto

_______________________________________ 
____________________________________

Ort,Datum





Unterschrift des Kontoinhabers

Dieser Abschnitt wird vom Verein ausgefüllt

Mitglied ab:__________________
Abteilung:________________
EDV:____________________

Aufnahme bestätigt am:_______________________Beitrag:_________________________________

Auszug aus der Satzung der Sportvereinigung Weisenau-Mainz e.V. – SVW MAINZ

§ 6 Erwerb der Mitgliedschaft

1. Wer die Mitgliedschaft erwerben will, hat an den Verein ein schriftliches Aufnahmegesuch zu richten. Aufnahmegesuche Minderjähriger bedürfen der schriftlichen Zustimmung des gesetzlichen Vertreters.

2. Mit der Abgabe des Aufnahmegesuchs erkennt der Bewerber die Vereinssatzung als geltendes Recht für das Mitgliedschaftsverhältnis zwischen ihm und dem Verein an.

3. Über das Aufnahmegesuch entscheidet das geschäftsführende Präsidium im Einvernehmen mit der betreffenden Abteilung.

§ 8 Beiträge

1. Der Mitgliedsbeitrag, die Aufnahmegebühr und außerordentliche Beiträge werden von der Mitgliederversammlung beschlossen. Höhe und Fälligkeit sind in der Beitragsordnung enthalten, die die Mitglieder mit dem Beitritt zum Verein anerkennen.

2. Bezüglich eventueller Abteilungsbeiträge ist auf  § 16 Absatz 4  zu verweisen.

3. Neben den Ehrenmitgliedern sind Ehrenvorsitzende, Ehrenspielführer und für den Verein aktiv tätige Schieds- und Kampfrichter mit gültiger Lizenz von der Zahlung des Mitgliedsbeitrages befreit.

§ 16 Abteilungen

4. Die Abteilungen sind im Bedarfsfalle berechtigt, zusätzlich zum Vereinsbeitrag einen Abteilungs- und Aufnahmebeitrag zu erheben, der in der jeweils gültigen Beitragsordnung auszuweisen ist. Grundsätzlich stehen diese Beiträge den Abteilungen zur Verfügung.

Auch sind die Abteilungen berechtigt, Arbeitseinsätze und bei nicht geleisteter Arbeit entsprechende Entgelte zu beschließen.

SVW MAINZ – BEITRAGSORDNUNG GÜLTIG AB 1. Juli 2006

Die Aufnahmegebühren und Jahresbeiträge wurden von der Mitgliederversammlung am 27. März 2006 festgelegt.

Den Mitgliedsbeitrag und die Aufnahmegebühr gemäß § 8,1 gültig für alle Abteilungen entnehmen Sie der Zeile für die

Abteilung Fußball. Einen zusätzlichen Abteilungs- bzw. Aufnahmebeitrag gemäß § 16,4 erheben zurzeit die Abteilungen

Kegeln und Tennis.

Fälligkeit der Beiträge

Die Beiträge sind im Voraus fällig, es sind Bringschulden.

Ist eine Einzugsermächtigung erteilt worden, werden die Beiträge -abhängig vom Eintrittsdatum- wie folgt eingezogen:

· bei jährlicher Zahlweise im April oder Juli oder Dezember

· bei halbjährlicher Zahlweise im Januar oder April und/oder im Juli oder Dezember

Beitragsliste

	Abteilung
	Aufnahmegebühr
einmalig
	Mitgliedsbeitrag
jährlich
(Grund/Abt.Beitrag)
	Beitragsermäßigung
*Familienbeitrag (§ 8,1) max. 216,00 EUR/Jahr (Grund/Abt.Beitrag)

	 
	bis zum vollend. 18. Lj.
	ab dem vollend. 18. Lj.
	bis zum vollend. 15. Lj.
	bis zum vollend. 18. Lj.
	ab dem vollend. 18. Lj.
	Ehepartner/in,
Schüler/in ü. 18 Jahre,
Student/in, Auszubildende,
Wehr- und Ersatzdienstleistende 
	Kinderspielgruppe,
Rentner,
Schwerbehinderte

	Fußball
Tischtennis
Breitensport
	10,00
	15,00
	72,00
	72,00
	84,00
	72,00
	48,00

	
Kegeln
	10,00
	15,00
	133,20 (72,00/61,20)
	133,20 (72,00/61,20)
	206,40 (84,00/122,40)
	 133,20 
(72,00/61,20)
	 170,40
(48,00/122,40)

	
Tennis
	10,00
	15,00
	97,80 (72,00/25,80)
	123,80 (72,00/51,80)
	178,20 (84,00/94,20)
	 158,80 
(72,00/86,80)
	 134,80 
(48,00/86,80)


Hinweis: Die Beiträge für Studenten, Schüler über 18 Jahren, Auszubildende, Wehr- und Ersatzdienstleistende, Rentner und

                Schwerbehinderte werden nur auf schriftlichen Antrag an den Vorstand bewilligt. Außer bei Rentnern und Schwer-

                behinderten ist unbedingt ein „bis – Datum“ anzugeben.

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft

2. Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem geschäftsführenden Präsidium. Er ist zum  Schluss eines Kalenderhalbjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zulässig. Über Ausnahmen entscheidet das geschäftsführende Präsidium im Einvernehmen mit der betreffenden Abteilung.

(Erläuterung: Spätestens am 31.März zum 30.Juni bzw. spätestens am 30.September zum 31.Dezember.)

*max. Familienbeitrag von 216,00 Euro/Jahr betrifft nur den Grundbeitrag, nicht den Abteilungsbeitrag, s. hier Staffelung.

svw_tennis_antrag-052009.doc
